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Anpassungen bei der Anwaltsaufsicht: Teilrevision des Gesetzes über die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen (Anwaltsgesetz, AnwG) und 
des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO) 
 

            

 Beschlussesentwurf 1: Teilrevision des Gesetzes über die Rechts-
anwälte und Rechtsanwältinnen (Anwaltsgesetz, AnwG) und des 
Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO) 

 Der Kantonsrat von Solothurn 

 gestützt auf Artikel 14 und 34 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der 
Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) vom 23. Juni 2000[SR 935.61.] 
und Artikel 86 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 
1986[BGS111.1.] 
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom ... 
2020 (RRB Nr. 2020/...) 

 beschliesst: 

 I. 

 Der Erlass Gesetz über die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen (Anwaltsge-
setz, AnwG) vom 10. Mai 2000 (Stand 1. März 2015) wird wie folgt geändert: 

3.1. Organisation 3.1. Organisation und Kompetenzen 

§  11 
Aufsichtsbehörde 

 

1 Aufsichtsbehörde ist die Anwaltskammer.  

2 Die Anwaltskammer besteht aus 5 Mitgliedern und 5 Ersatzmitgliedern, wovon 
je 3 den solothurnischen Gerichten angehören und je 2 im kantonalen Anwalts-
register eingetragen sind. 

2 Die Anwaltskammer besteht aus 5 Mitgliedern und 5 Ersatzmitgliedern, wovon 
je 2 den solothurnischen Gerichten angehören, je 2 im kantonalen Anwaltsregis-
ter eingetragen sind und je ein weiteres fachlich ausgewiesen, aber in keinem 
Anwaltsregister eingetragen und nicht an einem Gericht oder in der Strafverfol-
gung tätig ist. 
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3 Der Regierungsrat wählt den Präsidenten oder die Präsidentin, den Vizepräsi-
denten oder die Vizepräsidentin, die übrigen Mitglieder und die Ersatzmitglieder. 
Ausserordentliche Vertretungen bezeichnet das zuständige Departement. 

 

 3bis Dem Solothurnischen Anwaltsverband steht das Vorschlagsrecht für die im 
kantonalen Anwaltsregister eingetragenen, der Gerichtsverwaltungskommission 
für die den solothurnischen Gerichten angehörenden Mitglieder zu. 

4 Das zuständige Departement führt das Sekretariat; der Sekretär oder die Sekre-
tärin hat beratende Stimme. 

 

 §  11bis 
Kompetenzen der Anwaltskammer 

 1 Die Anwaltskammer nimmt die vom Bundesrecht der Aufsichtsbehörde zuge-
wiesenen Aufgaben wahr. 

 §  11ter 
Präsidialkompetenzen 

 1 Der Präsident oder die Präsidentin entscheidet über: 

 a) Eintragung im Anwaltsregister; 

 b) Löschung im Anwaltsregister oder in einer gesetzlich vorgesehenen Liste auf 
eigenes Begehren oder bei Versterben; 

 c) Gesuche um Befreiung vom anwaltlichen Berufsgeheimnis, welche einzig 
zwecks Geltendmachung von Honorarforderungen gestellt werden; 

 d) vorsorgliche Massnahmen bei Dringlichkeit; 

 e) Abschreibung von Verfahren. 

 2 Er oder sie kann Fälle von grundsätzlicher Bedeutung der Anwaltskammer zum 
Entscheid übertragen. 

3.2. Disziplinaraufsicht 3.2. Verfahren 
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      3.2.1. Allgemeine Bestimmungen 

 §  12bis 
Verfahren allgemein 

 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, finden auf das Verfahren die Bestimmun-
gen des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen Anwendung. 

 §  12ter 
Meldepflichten 

 1 Die Gerichte und die Verwaltungsbehörden des Kantons melden der Anwalts-
kammer unverzüglich Vorfälle, welche den Wegfall der Voraussetzungen für die 
Eintragung in das Anwaltsregister nach dem Bundesgesetz zur Folge haben oder 
die Berufsregeln verletzen könnten. Insbesondere melden: 

 a) die Gerichte: die strafrechtliche Verurteilung eines Rechtsanwaltes oder einer 
Rechtsanwältin, soweit die Verurteilung ins Strafregister eingetragen wird; 

 b) die Betreibungsämter: die Ausstellung von Verlustscheinen gegen einen 
Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin. 

      3.2.2. Disziplinarverfahren 

§  13 
Einleitung des Verfahrens 

 

1 Die Anwaltskammer wird von Amtes wegen oder auf Anzeige hin tätig.  

2 Die Gerichte und die Verwaltungsbehörden des Kantons melden der Anwalts-
kammer unverzüglich Vorfälle, welche den Wegfall der Voraussetzungen für die 
Eintragung in das Anwaltsregister nach dem Bundesgesetz zur Folge haben oder 
die Berufsregeln verletzen könnten. Insbesondere melden: 

2 Aufgehoben. 

a) die Gerichte: die strafrechtliche Verurteilung eines Rechtsanwaltes, einer 
Rechtsanwältin oder einer in die Liste nach § 19 eingetragenen Person, soweit 
die Verurteilung ins Strafregister eingetragen wird; 
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b) die Betreibungsämter: die Ausstellung von Verlustscheinen gegen einen 
Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin. 

 

3 Der Präsident oder die Präsidentin teilt dem Rechtsanwalt oder der Rechtsan-
wältin die gegen ihn oder sie erhobenen Vorwürfe mit und setzt Frist zur schriftli-
chen Stellungnahme. 

 

4 Die Anwaltskammer beschliesst auf Antrag des Präsidenten oder der Präsiden-
tin die Einleitung eines Disziplinarverfahrens. In Bagatellfällen kann sie von der 
Einleitung eines Verfahrens absehen; dieser Beschluss wird auch dem Anzeiger 
oder der Anzeigerin eröffnet. 

 

§  15 
Entscheid 

 

1 Nach Abschluss des Instruktionsverfahrens findet eine mündliche Verhandlung 
statt. Diese ist, auf Antrag des Rechtsanwaltes oder der Rechtsanwältin öffent-
lich. 

1 Nach Abschluss des Instruktionsverfahrens kann auf Antrag der Rechtsanwältin 
oder des Rechtsanwaltes oder von Amtes wegen eine mündliche Verhandlung 
angeordnet werden. Diese ist auf Antrag des Rechtsanwaltes oder der Rechts-
anwältin öffentlich, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen. 

2 Verfahrenskosten und Entschädigungen werden nach Artikel 416-432 der 
Schweizerischen Strafprozessordnung auferlegt oder zugesprochen. 

2 Verfahrenskosten und Entschädigungen werden nach Artikel 416-432 der 
Schweizerischen Strafprozessordnung auferlegt oder zugesprochen. Der Anzei-
ger oder die Anzeigerin kann zur Bezahlung der Verfahrenskosten und einer Ent-
schädigung an den Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin verpflichtet werden, 
wenn die Anzeige mutwillig oder grobfahrlässig erstattet wurde. Die Anwalts-
kammer legt die Entschädigung als Pauschale fest. Ist diese nicht oder voraus-
sichtlich nicht einbringlich, so wird der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin 
vom Kanton entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton 
über. Diese Ausfallhaftung ist befristet auf zwei Jahre seit Rechtskraft des Ent-
scheids. 

3 Der Anzeiger oder die Anzeigerin wird über den Ausgang des Verfahrens infor-
miert. 

 

4 Das Berufsausübungsverbot wird im Amtsblatt veröffentlicht.  

§  17 
Strafe 
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1 Wer sich, ohne über ein Anwaltspatent zu verfügen, den Titel Rechtsanwalt o-
der Rechtsanwältin, Anwalt oder Anwältin, Fürsprech, Fürsprecher, Fürspreche-
rin, Advokat oder Advokatin beilegt, wird mit Busse bis 20'000 Franken, im Wie-
derholungsfall bis 100'000 Franken bestraft. 

 

 2 Wer unbefugt Parteien berufsmässig vor Behörden vertritt, wird mit Busse bis 
20'000 Franken, im Wiederholungsfall bis 100'000 Franken bestraft. 

 II. 

 Der Erlass Gesetz über die Gerichtsorganisation (GO) vom 13. März 1977 (Stand 
1. März 2020) wird wie folgt geändert: 

§  91bis 
Nebenbeschäftigung von Richtern 

 

1 Für die Ausübung einer Nebenbeschäftigung bedürfen voll- und teilamtliche 
Richter einer Bewilligung der Gerichtsverwaltungskommission. 

 

2 Die Nebenbeschäftigung darf die Erfüllung der Amtspflichten, die Unabhängig-
keit und das Ansehen des Gerichts nicht beeinträchtigten. Ausgeschlossen ist 
insbesondere die berufsmässige Vertretung Dritter vor Gericht. 

 

3 Nebenamtliche Richter an kantonalen Gerichten dürfen vor demjenigen Gericht, 
an welchem sie richterlich tätig sind, keine Dritten vertreten. Richter am Kantona-
len Steuergericht dürfen zudem keine Dritten in Einsprache- und Rechtsmittelver-
fahren vor den Veranlagungsbehörden und dem Kantonalen Steueramt vertreten. 

3 Nebenamtliche Richter dürfen vor demjenigen Gericht, an welchem sie richter-
lich tätig sind, keine Dritten vertreten. Richter am Kantonalen Steuergericht dür-
fen zudem keine Dritten in Einsprache- und Rechtsmittelverfahren vor den Ver-
anlagungsbehörden und dem Kantonalen Steueramt vertreten. 

 III. 

      Keine Fremdaufhebungen. 

 IV. 

 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 Solothurn, ... 
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 Im Namen des Kantonsrates 
  
Daniel Urech 
Präsident 
  
Dr. Michael Strebel 
Ratssekretär 

      Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum. 

 


